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SCHWENK Winterseminar 2006

Welche Normen sind in Deutschland verbindlich?

• DIN EN 998-1 Festlegungen für Mörtel im
Mauerwerksbau

– Teil 1: Putzmörtel
– Gültig seit Februar 2005

• DIN V 18550 
– Putz und Putzsysteme-

Ausführung
– Gültig seit April 2005

• DIN 18350 (ATV)- Putz- und Stuckarbeiten

– VOB Teil C: Allg. Technische Vertragsbedingungen
für Bauleistungen

– Gültig seit Januar 2005

Allgemein anerkannte
Regeln der Baukunst

1. Aktuelles zum Stand der Putznormung

Aus der nachfolgenden Übersicht lässt sich der Stand der Putznormen im Winter 2006 
entnehmen. Die drei darin aufgeführten Regelwerke stellten die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zum damaligen Zeitpunkt dar.

Die europäische Gipsputznorm war zum damaligen Zeitpunkt wohl schon vorhanden, aber
noch nicht eingeführt. Es war noch nicht mit Sicherheit abzusehen wann eine Einführung
erfolgen wird und wie lange die Koexistenzphase andauert. Während der Koexistenzphase 
kann ja die „alte“ nationale Norm ebenso angewendet werden wie die „neue“ europäische 
Norm.

Im März 2006 begann nun überraschenderweise die Koexistenzphase der DIN EN 13279
Teile 1 und 2 so dass die endgültige und alleinige Anwendung dieser Norm ab März 2007
vorgeschrieben ist. 
Die alte DIN 1168 wird daher zu diesem Zeitpunkt vollständig ersetzt und muss
zurückgezogen werden. 
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Gleichzeitig mit dem Teil 1 wird auch Teil 2 dieser Norm eingeführt.
Teil 1 regelt die Begriffe und  Anforderungen  ist also eine Stoffnorm, während Teil 2 die
Prüfverfahren, die von den Herstellern angewendet werden müssen, regelt. 
Für den Fachunternehmer ist daher nur der Inhalt des Teils 1 wichtig. 
Im folgenden wir auf diesen Tei näher eingegangen.

Der Inhalt der Norm kann aus nachfolgender Übersicht entnommen werden.
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Wichtig bei der Anwendung jeder Norm ist es den Geltungsbereich einzugrenzen bzw. zu 
kennen. Die nachfolgende Übersicht zeigt diesen in übersichtlicher Form und grenzt 
gleichzeitig den Wirkungsbereich ab.

Rohgips sowie „andere Trockenmörtel“ wie Fugenspachtelmaterial, Gipskleber, Gemische
usw. unterliegen einer anderen Normung und werden in DIN EN 23279 nicht behandelt. Der 
Geltungsbereich ist also auf 
 - Gipsbinder
 - Gips-Trockenmörtel

- Gips-Trockenmörtel für besondere Zwecke
begrenzt.

Die neuen Begriffe die verwendet werden unterscheiden sich deutlich von den Begriffen der 
alten Norm. Während die alte DIN 1168 vertraute Begriffe wie „Haftputzgips, 
Maschinenputzgips, Ansetzgips usw. verwendete werden nun in der neuen Norm 
grundlegend andere Begriffe eingeführt. Welche Begriffe nun klarer und besser sind möchten
wir an dieser Stelle nicht bewerten. Fest steht jedoch, dass die neuen Begriffe eindeutig die 
Zusammensetzung des dahinter stehenden Produktes beinhalten.
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Die Begriffsdefinitionen sind auf nachfolgendem Auszug aus der Norm zu entnehmen. 
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Die Bezeichnung der Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel  ist nach Tabelle 1 der 
Norm vorzunehmen.

In den nachfolgenden Tabellen 4 und 5 sind dann die jeweiligen Anforderungen die 
eingehalten werden müssen aufgeführt. 



 SCHWENK Putztechnik – AKTUELL - 7 -
Teil 3 

Neu sind die Angaben des Versteifungsbeginns, zur Oberflächenhärte und zur Haftfestigkeit.
Auffällig ist, dass die Produkte B1 bis B6 allesamt den gleichen Anforderungen unterliegen
und nur B7 bezüglich den Festigkeiten und der Oberflächenhärte unterschiedlich ist.
In der Praxis wird das wohl bedeuten, dass alle gängigen Materialien, egal wie sie 
letztendlich zusammengesetzt sind zur Anwendung kommen können, es sie denn, dass in 
der Ausschreibung explizit ein spezielles Produkt beschrieben und verlangt wird. 

Die Produkte die in der Tabelle 4 aufgeführt sind, sind wie es bereits aus der Überschrift 
hervorgeht Produkte für besondere Einsatzzwecke. Auch Dünnlagenputz ist hier enthalten.
Wenn daher in Zukunft Produkte nach „C“ ausgeschrieben werden ist es in jedem Fall
ratsam auch das entsprechend richtige Produkt auszuwählen.

Die Bezeichnungen der Gipsputz-Produkte werden sich daher wohl Zug um Zug in der 
Zukunft ändern sind aber, wenn man die beiden vorangegangenen Tabelle kennt klar und 
eindeutig nachzuvollziehen.
Nachfolgende Erklärungen aus der Norm sollen weitere Hilfestellung geben.
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Nachfolgend wird aufgezeigt wie die SCHWENK Putztechnik künftig beispielhaft ihre 
Gipsputz-Produkte kennzeichnet bzw. bezeichnet.

GMP-L  Gipsmaschinen-Leichtputz
P IV nach DIN V 18550
B 4/50/2 nach DIN EN 13279-1 

         Gipsleicht-Putztrockenmörtel 

Dabei bedeuten: 
PIV = Bezeichnung aus DIN V 18550
B4  = Gipsleicht-Putztrockenmörtel 
50  = Versteifungsbeginn ab 50 min 
2    = Druckfestigkeit N/mm² 

Damit das Produkt auf dem Markt künftig frei gehandelt werden darf muss es ebenso wie die 
Kalkzement-Putze eine CE –Kennzeichnung erhalten. Beispielhaft wird diese wie 
nachfolgend dargestellt aussehen. Auch bei Gipsputzen ist das CE-Zeichen nicht mit einem
Qualitätszeichen zu verwechseln. 

GMP-L

CE-Kennzeichnung für Gips-Trockenmörtel nach EN 13279-1 

SCHWENK Putztechnik 
GmbH & Co. KG 

Hindenburgring 15 
D - 89077 Ulm 

06

EN 13279-1 

Gipsleicht-Putztrockenmörtel für Innenanwendung B4/50/2 

Brandverhalten A 1

Luftschalldämmung NPD

Wärmedurchlasswiderstand NPD
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die neue DIN EN 13279 keine 
einschneidenden für die Praxis gravierenden Änderungen bringt. Nur falls definitiv Produkte
in Ausschreibungen mit Bezeichnungen aus dieser Norm verlangt werden, sollte man
aufpassen und gegebenenfalls die SCHWENK Fachberater nach dem „richtigen“ Produkt
befragen.
Darüber hinaus kann sich der Fachunternehmer wie gewohnt darauf verlassen, dass bei der 
SCHWENK Putztechnik Qualität groß geschrieben wird und dass wir natürlich bei unseren
Produkten die Anforderungen sicher einhalten.
Darüber hinaus wird dies auch durch die freiwillige Gütesicherung der wir uns unterwerfen 
garantiert. Das Zeichen für den Güteschutz wird weiterhin auf allen Säcken zu finden sein. 
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2. Neues zur Energieeinsparverordnung

Ende Oktober 2006 kam die Meldung, dass die novellierte Energieeinsparverordnung nach 
langem hin und her nun zum 1. Januar 2008 greifen soll. D.h. ab diesem Termin wird der 
Energie-Gebäudepass umfassend Pflicht. 

Aus dem Inhalt dieser Meldung können die wesentlichen Informationen entnommen 
werden.

Energie-Gebäudepass wird ab 2008 Pflicht - Regierung beendet Streit 

Berlin (dpa) - Hausbesitzer müssen nach dem Willen der 
Bundesregierung von 2008 an einen Pass über den Energieverbrauch 
ihres Gebäudes vorlegen. Darauf haben sich die zuständigen 
Ministerien nach monatelangem Streit geeinigt. Allerdings soll die 
Neuregelung der Energie-Einsparverordnung erst zum 1. Januar 2008 und 
damit ein Jahr später als geplant in Kraft treten. 

Für Gebäude mit bis zu vier Wohnungen, die vor 1978 gebaut wurden, 
werde der strengere bedarfsorientierte Pass zur Pflicht, sagte der 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Ulrich 
Kelber, am Dienstag der dpa in Berlin. Auch wer künftig Mittel aus 
staatlichen Förderprogrammen bekommen möchte, muss einen 
Bedarfsausweis vorlegen. 

Bei allen größeren Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen kann der 
Eigentümer dagegen zwischen verbrauchs- und bedarfsorientiertem 
Ausweis frei wählen. Bis die Neuregelung 2008 in Kraft tritt, gilt 
für alle Hausbesitzer Wahlfreiheit zwischen den beiden Modellen. Die 
Laufzeit des Energiepasses, der eine EU-Richtlinie umsetzt, beträgt 
jeweils zehn Jahre. 

Der am Bedarf ausgerichtete Energiepass liefert Mietern und 
Käufern von Wohnungen oder Häusern Informationen über den 
Gebäudezustand, Öl- oder Gasverbrauch, Wärmedämmung sowie Anreize für 
Sanierungen. Der Verbrauchsausweis zeigt dagegen nur den reinen 
Energieverbrauch der aktuellen Bewohner eines Hauses oder einer 
Wohnung an. 

D.h. auch für Bestandsgebäude wird der Energieausweis zur Pflicht. Die Regelungen 
bezüglich der Nachrüstverpflichtungen bei verschiedenen Gebäuden sowie die 
Anforderungen bei Ersatz oder Erneuerung von Gebäuden wurden nicht verändert und 
gelten nach wie vor weiter. 
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Die Ausweispflicht besteht für alle Neubauten und bei Modernisierungsarbeiten. Im 
Einzelnen sind die jeweiligen Pflichten in der EnEV beschrieben. Wenn Gebäude verkauft 
oder neu vermietet werden ist ebenfalls ein Gebäudeenergiepass notwendig. Dies gilt 
ebenso bei der Neuvermietung einzelner Wohnungen.

Nachfolgend ist der geplante Energiepass für Wohngebäude exemplarisch dargestellt. 
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Durch den Energiepass werden verschiedene Ziele verfolgt und sicherlich auch erreicht 
werden.

Dokumentation des energetischen Standes vom Gebäude 
Vergleichsgrundlage gegenüber anderen Gebäuden
Aufzeigen von Einsparpotentialen 
Argumentationsgrundlagen für Verkäufer, Vermieter, Käufer und Mieter
Steigerung der Nachfrage nach energetischer Sanierung 
Erreichbarkeit des Klimaschutzziels nach dem Kioto-Protokoll 

Sobald sich wichtige Neuigkeiten ergeben werden wir weiter berichten, spätestens jedoch im 
Rahmen der Winterveranstaltungen von 2008. 

3. Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton 

Warum brauchen wir neue Leitlinien? 

Seit der Energiekrise Anfang der 70er Jahre im letzten Jahrhundert wurden in Deutschland
verstärkt Anstrengungen unternommen um den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken.
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Im Laufe der Jahre wurden von der Bundesregierung, auf der Basis des 
Energieeinsparungsgesetzes von 1976 mehrere Wärmeschutzverordnungen und 2002 
schließlich die Energieeinsparung erlassen. 
Das hatte zur Folge, dass immer höhere Anforderungen an den Wärmeschutz dazu geführt 
haben, dass die Hersteller von Wandbaustoffen immer besser dämmende Mauersteine, 
Wandelemente und andere Wandbildner entwickelten. 

Mit der Verbesserung der wärmedämmenden Eigenschaften haben sich zwangsläufig auch 
die anderen physikalischen Eigenschaften verändert. Nämlich die Trockenrohdichte, die 
Druckfestigkeit und die Festigkeit an der Oberfläche, die Porosität und der Elastizitätsmodul. 
Waren vor der Energiekrise Vollziegel mit Steinrohdichten deutlich über 1kg/dm³ die Regel, 
werden heute hochdämmende Baustoffe mit Trockenrohdichten von teilweise unter 0,4 
kg/dm³  und Wärmeleitfähigkeiten von 0,08 W/(mK) verwendet. 

Die „alte“ Putznorm DIN 18550 mit ihren 4 Teilen ist in die Jahre gekommen. Sie war im 
wesentlichen Grundlage für verschiedene Merkblätter die von Verbänden herausgegeben 
wurden. Mit Einführung der europäischen Putznorm DIN EN 998-1 (Putzmörtel) sowie der 
nationalen Restnorm DIN V18550 hatten somit auch die bis dahin bewährten Merkblätter 
zumindest teilweise ihre Gültigkeit verloren. 

Schließlich hatten wir es in den letzten Jahren häufig auch mit Schäden zu tun, die ihre 
Ursache in Materialien (Putze und Wandbildner) hatten die nicht in ihren Eigenschaften 
aufeinander abgestimmt waren. 
Die derzeitige Situation ist für den Planer und Architekten, für den Bauherrn, für den 
Gutachter und vor allem für die Fachunternehmer an der Baustelle oft unübersichtlich und 
verwirrend, weil: 

Viele unterschiedliche Baustoffe mit teilweise veränderten Eigenschaften 
schadensfrei verputzt werden müssen 
Der Baufortschritt immer schneller wird und notwendige Wartezeiten oft nicht 
mehr eingehalten werden 
Neue Normen und Bezeichnungen gellten und sich in den Merkblättern so nicht 
wieder finden 
Viele verschiedene Merkblätter nebeneinander gelten und doch nicht alle 
Untergründe abgedeckt werden 
Widersprüchliche Aussagen auf dem Markt kursieren 

Deshalb benötigen wir neue technische Unterlagen. 

Die Leitlinien zum Verputzen von Mauerwerk und Beton werden von allen maßgeblichen 
Verbänden insbesondere dem deutschen Stuckgewerbebund sowie dem Industrieverband 
Werkmörtel getragen. 
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Sie stellen den aktuell gültigen Stand der Technik dar und fassen die Eigenschaften der
verschiedenen Untergründe und Putzsysteme zusammen. 
Damit wird sowohl dem Planer und Architekten, dem interessierten Bauherrn, vor allem aber 
dem Fachunternehmer ein einheitliches und übersichtliches Papier in die Hand gegeben das 
alle Fragen klärt. Darüber hinaus eröffnet sich die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der 
verschiedenen Putzsysteme zu vergleichen und sich für das jeweils geeignete zu 
entscheiden.

Der Inhalt der Broschüre gliedert sich wie folgt:

Geltungsbereich
Einleitung
Putzgrund
Putz und Putzsysteme
Richtige Putzauswahl bei verschiedenen Untergründen 
Prüfung und Beurteilung des Putzgrundes 
Hinweise zur Putzausführung
Mitgeltende Normen und Merkblätter 
Anhänge

Tabellen aus Normen 
Hinweise zur Ausschreibung



 SCHWENK Putztechnik – AKTUELL - 16 -
Teil 3 

An dieser Stelle soll jedoch nur auf wenige wichtige und entscheidende Neuerungen 
eingegangen werden nämlich auf: 

Putz und Putzsysteme 
Richtige Putzauswahl bei verschiedenen Untergründen 

Putz- und Putzsysteme: 

Zum ersten Mal werden die Leichtputze in zwei Typen eingeteilt. Aus der Tabelle können die 
jeweiligen Eigenschaften entnommen werden. 

Leichtputz
Putztyp 

Normal-
putz

Leichtputz
für Sockel Typ I   Typ II 

Dämm-putz

Druckfestig-
keitsklasse nach 
DIN EN 998-1 

CS II 
CS III 

CS III CS II 
CS I 
CS II 

CS I 

Druckfestigkeit 
(Prisma)
in N/mm² 

3 - 7 3,5 - 6 2,5 - 5 1 - 3 0,5 - 1,5 

Trockenrohdichte
(Prisma)
in kg/m³ 

1600
-
1800

1100
-
1300

1000
-
 1300 

700
-
1200

250
-
500

E-Modul
in N/mm² 

3000
-
7000

3000
-
6000

2500
-
5000

1000
-
3000

< 1000 

Endgültig wir damit mit einem babylonischen Sprachgewirr Schluss gemacht, denn 
Leichtputz Typ II beinhaltet z.B. den „Superleichtputz“, den „Ultraleichtputz“ und den 
„Faserleichtputz“. 

Richtige Putzauswahl bei verschiedenen Untergründen 

Über eine umfassende Beschreibung der wichtigen Grundlagen gelangt man schließlich zu 
Tabelle 7. Diese Tabelle zeigt im Überblick alles wesentlich und vorher beschriebene auf. 
Sie ist deshalb von zentraler Wichtigkeit. 
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In der Tabelle und vor allem in den einzelnen Textpassagen wird zum ersten Mal in einem
übergreifenden Papier auch die Bedeutung des Putzsystems bestehend aus Leichtunterputz
mit Armierungsputz und Gewebeeinlage festgestellt.

Einige Textauszüge bestätigen dies nachdrücklich:
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„Bei höherer Beanspruchung des Putzsystems wird das Aufbringen eines 
Armierungsputzes mit vollflächiger Gewebeeinlage auf dem Unterputz empfohlen.“ 

„Ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage ist eine weitaus effektivere Maßnahme zur 
Verhinderung von Rissen als das bloße Einbetten eines Armierungsgewebes in den 
(Leicht-) Unterputz.“ 

„Mit einem Armierungsputz mit Gewebeeinlage auf einem Leichtputz wird eine 
weitgehende Entkoppelung der oberen Putzschichten vom Untergrund erreicht.“ 

„Übliche Leichtputze (Typ 1und Typ 2) lassen aufgrund ihres Porengefüges einen 
ausreichenden Verbund zwischen Gewebe und Putz nicht erwarten.“ 

„Mit der Einbettung eines Armierungsgewebes wird die Zugfestigkeit des Putzsystems 
deutlich erhöht, weil die auf den Putz einwirkenden Zugspannungen vollständig auf 
das Armierungsgewebe übertragen werden können.“ 

Abschließend sei vermerkt, dass die Leitlinien nicht nur ein kompaktes neues Regelwerk 
darstellen, sondern sie sind auch: 

Einheitlich – übersichtlich –  und leicht verständlich für Fachleute und Bauherrn 

Sie werden in der Zukunft für alle Baupraktiker Grundlagen für Planung, 
Gestaltung und Ausführung, zum Thema Innen und Außenputz aus Kalk-, 
Kalkzement- und Zement, darstellen und damit andere Regelwerke weitgehend 
unnötig machen bzw. ersetzen. 


